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Fachbereich: II 

Amt: Jugendamt 

Fachdienst: Wirtschaftliche Jugendhilfe/ 

Kindertagesbetreuung 

Dienstort: Strausberg 

Auskunft erteilt: Frau  Dimitriou 

Durchwahl: 03346 850-6410 

Telefax: 03346 850-6409 

E-Mail: jugendamt@landkreismol.de 

 

Strausberg, 10. Dezember 2019 

        
Newsletter 5/2019 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
mit dem heutigen Newsletter möchten wir Sie über die Umsetzung des  
Landesinvestitionsprogramms zur Schaffung neuer Kita-Plätze in 
Kindertageseinrichtungen 2010-2020 und über aktuelle Änderungen zur Abrechnung der 
Personalkosten informieren.  

 

 

 

Förderprogramm zur Schaffung neuer Plätze in Kindertageseinrichtungen 

 
Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg fördert 

Investitionen zur Schaffung neuer zusätzlicher Plätze in Kindertageseinrichtungen.  
 
Nachfolgend einige Hinweise zur Förderrichtlinie: 

• Höchstfördersumme pro Platz: max. 5.000 € als Festbetragsfinanzierung, 
ausschließlich für zusätzliche neu geschaffene Betreuungsplätze; 

• Durchführungszeitraum: 01.01.2019 (vorzeitiger Maßnahmebeginn laut Richtlinie) 
bis 30.06.2023; 

• Antragsschluss: 30.09.2020; 
• Bewilligungsbehörde ist die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB); 

• Anträge können ab dem 01.12.2019 über die von der ILB eingerichtete Online-
Plattform eingereicht werden; 

• Förderung von Investitionen, deren Bedarfsbegründung darauf beruht, dass sich 
die Anzahl der Kindertagesbetreuung erhöht hat bzw. die Versorgungsquote 

dauerhaft angestiegen ist. 
 

Weitere Informationen gibt es auf den Seiten der MBJS-Homepage unter 
https://mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb2.c.460638.de. 
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Bitte beachten: 
 

Die Bedarfsfeststellung und die Priorisierung der Fördervorhaben (Erstellung einer 
Votenliste) erfolgt durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt).  
Ohne das positive Votum des Jugendamtes wird die ILB den Antrag nicht bearbeiten.  

Für den Landkreis Märkisch-Oderland steht ein Budget zur Schaffung von maximal 234 
neuen Kita-Plätzen zur Verfügung. Aktuell überschreiten die angezeigten 

Bedarfsmeldungen bereits das zur Verfügung stehende Kontingent, so dass ein 
Auswahlverfahren erforderlich ist.  

Antragsteller sollten daher ihren Bedarf bis spätestens 31.01.2020 beim Jugendamt 
angemeldet haben. Erforderlich sind folgende Informationen: 
 

• Anzahl der neu zu schaffenden Plätze, differenziert nach Kinderkrippe, 
Kindergarten, Hort; 

• Kurze Stellungnahme der Gemeinde bzw. des Amtes (wenn diese nicht selbst 
Antragsteller sind); 

• Aktueller Planungsstand, wie z.B.: 
o Wurde bereits ein Bauantrag gestellt? 

o Wurde bereits mit Baumaßnahmen begonnen? 
o Wann soll die Einrichtung öffnen? 

    

Ihre Rückmeldungen können formlos per Mail an jugendhilfeplanung@landkreismol.de 
oder auf dem Postweg erfolgen.  

 
 

Information zur Abrechnung der Personalkostenförderung gemäß § 16 Abs. 2 

KitaG 

 

Die Zahlung der Personalkosten erfolgt vorläufig und wird im Folgejahr festgesetzt. Zur 
Festsetzung müssen Nachweise der Personalkosten zur Ermittlung des notwendigen 

pädagogischen Fachpersonals in Kindertagesstätten gemäß §§ 9, 10 KitaPersV 
eingereicht werden. 

Aus gegebenen Anlass werden die zum Nachweis verwendeten Formulare derzeit durch 
den Landkreis Märkisch-Oderland überarbeitet. Die geänderten Formulare stehen         

Ihnen unter https://www.maerkisch-oderland.de/de/formulare.html im neuen Jahr zur 
Verfügung und sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung verbindlich zu verwenden. 

 

 

Termine und Fristen: 

 

• Bitte vormerken: Kooperationstreffen mit den Kommunen am 11.03.2020 von 
09:00-12:00 Uhr in Strausberg 

• 31.01.2020: Fristende Bedarfsanmeldung Landesinvestitionsprogramm 

 
 

Wir wünschen allen einen erfolgreichen Abschluss des Arbeitsjahres, ein frohes Fest und 
einen guten Start ins Jahr 2020. 

 

 

 

Herzliche Grüße aus der Kreisverwaltung 


